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Gemeinderat 16.12.2019  öffentlich 

 

Prüfungsauftrag zur Vorbereitung eines kommunalen Energienutzungsplanes 
und eines Energiekonzeptes 
 
Sachverhalt: 
 
Ausgangslage: 
 
Das Thema wird seit geraumer Zeit bei bestimmten Projekten in der Verwaltung mitgedacht, 
und vom Gemeinderat auch entschieden. Neben der Rekommunalisierung des Stromnetzes 
und der Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik bis zum 1. Quartal 
2021 kann im Bereich der regenerativen Energien auf die Photovoltaik-Freiflächenanlage im 
Areal der „Neufahrner Gegenkurve“ (BP Nr. 128) verwiesen werden. Des Weiteren ist die 
Gemeinde Neufahrn Mitglied beim Klimaschutzbündnis des Landkreises Freisings. 
 
Festzustellen ist aber auch, dass unsere Gemeinde für eine Energiewende noch eine Reihe 
weiterer Umsetzungsschritte zu machen hat. Dies betrifft v. a. Energieeinsparmaßnahmen, 
die Steigerung der Energieeffizienz und den Ausbau der erneuerbaren Energieträger.  
 
Die Rolle der Gemeinde umfasst die der Planung (z. B. Bebauungsplan mit Auswirkung auf 
städtebauliche Verträge), der Beratung (Einbindung aller Bürger, Anlaufstelle), als Eigen-
tümer, Verbraucher (Umstellung Straßenbeleuchtung, Optimierung eigener Anlagentech-
niken), Versorger (Strom aus regenerativen Energiequellen, Elektromobilität, Wärme) und 
Arbeitgeber (Überzeugung der Mitarbeiter beim energiesparenden Verhalten). 
 
Zielvorstellung: 
 
Es fehlt bisher an der konzeptionellen Herangehensweise. Bevor die Verwaltung vertieft in 
die Thematik einsteigt, Erfahrungen von anderen Kommunen einholt und Recherchen zu 
Fördermöglichkeiten betreibt, wird das Themenpaket bezogen auf (möglicherweise auch 
verschiedene) Energiekonzepte und auf einen gesamtheitlichen Energienutzungsplan dem 
Gremium zur grundsätzlichen Diskussion vorgelegt.  
 
Ziel sollte sein, der Verwaltung einen Handlungsauftrag zu geben, die Themenfelder vorzu-
bereiten und dem Gemeinderat im Verlauf des Jahres 2020 zur endgültigen und grundsätz-
lichen Entscheidung vorzulegen. Damit würde man formal in eine kommunale Energiewende 
einsteigen. Maßnahmen können dann auch haushaltsmäßig ab 2021 vorgesehen werden. 
 
 



Inhalte Energiekonzept und Energienutzungsplan (ENP): 
 
Der Energienutzungsplan ist ein übergreifendes Gesamtkonzept für eine energetisch nach-
haltige Entwicklung der Kommune mit Strukturierung und Konkretisierung der langfristigen 
Energieplanung. Er ist eine Handreichung zur Umsetzung einer nachhaltigen Energieerzeu-
gungs- und Energieversorgungsstruktur. Inhalte sind Bestandsaufnahme, standortspezifi-
sche Potenzialanalyse zum Ausbau neuer Energieträger, Energieeinsparmöglichkeiten bei 
privaten Haushalten, Gewerbebetrieben, Kommunale Liegenschaften, etc. Der ENP kann 
Ortschaften umfassen, kann sich aber auch auf Maßnahmen begrenzen (Berücksichtigung 
der Sektoren Strom, Wärme, Kraftstoffe / erneuerbare Energien und Mobilität). Die Erstellung 
eines ENP wird vom Bayer. Wirtschaftsministerium mit bis zu 70 % gefördert. Für eine oder 
mehre Liegenschaften oder auch Maßnahmen in der Gemeinde sind hingegen die kommu-
nalen aber auch betrieblichen Energiekonzepte gedacht. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: €         

      

Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Gegenfinanzierung / Zuschüsse:  nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:   

      

      

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Möglichkeiten eines Energienutzungsplanes 
und Energiekonzepte zu Projekten innerhalb der Gemeinde für eine Grundsatzentscheidung 
aufzuzeigen.  
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 


